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Arbeitsrecht

Das Jahr 2016 in Zahlen

Überblick der wichtigsten Reformen aus dem letzten Jahr

Neues aus dem Macron-Gesetz vom 6. August 20151.
Neues aus dem Rebsamen-Gesetz vom 17. August 20152.

Das Neueste aus der Rechtsprechung

Die strafrechtliche Haftung des Geschäftsführers wird nur mit Hilfe einer ausdrücklichen und1.
genau formulierten Vollmacht übertragen
Eine Kündigung kann durch nachträglichen Aufhebungsvertrag ersetzt werden2.
Fahrtzeit = Arbeitszeit: Entscheidung des EuGH hat erhebliche Auswirkkungen auf französische3.
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